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Betreff: Stellungnahrre zum Entwurf der 2 •. Novelle zum Studienförderungs­

gesetz 1983 

In der Beilage wird ein Schreiben von O.Univ.-Prof.Dr. St. USKE 

zum Ent..rurf der 2. Novelle zum Studienförderungsgesetz .1983 über­

mittelt. 

Herr Professor IASKE ist Vorsitzender einer bevo11.rrächtigten 

Kcmni.ssion, die das Fakultätskollegium zur Ausarbeitung einer 

Verordnung im Sinne des Studienfördenmgsgesetzes einge-

setzt hat. Deshalb wurde der nunrnehri " Erltwurf der 2. Novelle an 

ihn weitergeleitet. 

Anlage 
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Gesehen und vorgelegt. 
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IWP 
UNIVERSITAT INNSBRUCK 

Institut für VVirtschaftspädagogik urd Personalwirtschaft 
Univ. -Prof. Dr: Stephan Laske 

An den Dekan der 

SoWi-Fakultät· 

Herrn o.Univ.-Prof. 

Dr. Hans Lexa 

HIER RP 1985-03-11 

Betr.: Stellungnahme zum Entwurf der 2. Novelle 

zum Studienförderungsgesetz 1983 

Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Herr Lexa! 

Als Vorsitzender der Kommission zur Ausarbeitung einer Verordnung 

über die Feststellung des Studienerfolges nach dem Studienförderungs­

gesetz 1983 möchte ich zu dem Entwurf wie folgt Stellung nehmen: 

Aufgrund der Agenden der Kommission und der bisher gemachten 

Erfahrungen mit dem Entwurf einer Verordnung über den günstigen 

Studienerfolg wird insbesondere gegen § 8 Abs. 2 und Abs. 3 des 

Entwurfs Stellung genommen. 

Begründung: 

Die in dem Entwurf verwendeten Formulierungen "gegen gesetzliche 

Vorschriften verstößt" bzw. "keine den Rechtsvorschriften ent­

sprechende Verordnung" sind - wie die Auseinandersetzungen um 

den Entwurf einer Verordnung über den günstigen Studienerfolg 

der SoWi-Fakultät im Dezember 1984 gezeigt haben - in einer Wei-

se interpretationsbedürftig, daß Eingriffe in die Universitäts­

autonomie zu befürchten sind. Sofern nicht sichergestellt wird, 

daß das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung beim 

Erlaß einer eigenen Verordnung au6 die ~pezi6i~ehen Bedingungen 
de4 jewell~ geltenden Studienpl4ne Raek~leht zu nehmen hat (in~­

be6onde~e wa6 Leh4ve4an6taltung6typen und zu e4b4lngende Lei~tung~­

naehwel6e anbelangt), kann eine derartige Regelung nicht akzeptiert 
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werden. 

Im übrigen sieht sich die Kommission außerstande, zu Einzel­

regelungen des Entwurfs Stellung zu nehmen. Sie gibt aller­

dings zu bedenken, daß bei allem Bemühen um eine verstärkte 

soz,iale Symrnetr ie der st ipendiengewährung die Vergabe von 

Wissenschaftsstipendien ausschließlich an die wissenschaft­

liche Leistung bzw. Aufgabe und nicht - wie im Entwurf vor­

gesehen - auch an die soziale Bedürftigkeit gekoppelt werden 

sollte. 

7 
Mit freundlichen Grüßen "I 

Be;m liekanat der Sozial-lj. / 
_.11 ~ t 

Innsbruck emgelangt ' 
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